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Mit Kindern 
doppelt punkten

So geht es!

 QR-Code scannen oder Kontakt zu uns 

aufnehmen

 individuelle Beratung mit persönlicher 

Modellrechnung erhalten 

 Angebot annehmen und entspannt 

zurücklehnen

 den Rest übernehmen wir sehr gern für Sie

 alles läuft im Hintergrund und Sie werden 

jährlich über den Stand Ihrer Zusatzversorgung 

informiert

Mit Kindern 



Einfach einen Teil des Nettoeinkommens zurücklegen, 

staatliche Zulagen sichern und steuerliche Vorteile 

nutzen. 

Warum lohnt sich die freiwillige „Riester“-Rente der 

Zusatzversorgung Brandenburg?

 einfache Aufstockung des Beitrages zur 

Pfl ichtversicherung

volle staatliche Förderung

provisionsfrei, kostengünstig und mit 

Garantieverzinsung

fl exible Absicherung bei Erwerbsminderung und 

für Hinterbliebene

Vertragsabschluss ohne Gesundheitsprüfung

lebenslange Rentenzahlung mit jährlicher 

Rentenerhöhung

betriebliche und freiwillige Zusatzversorgung -  

alles aus einer Hand 

Und es kommt noch besser! 

Wenn Sie den Beitrag in Ihrer Steuererklärung 

angeben, prüft das Finanzamt, ob Sie zusätzlich über 

den Zulagenanspruch hinaus eine Steuerersparnis 

erhalten. Die Steuererstattung wird Ihnen automatisch 

vom Finanzamt ausgezahlt.

Grundzulage

Kinderzulage
Kind 2

Eigenbetrag

425 Euro

Unser Mitgliederservice berechnet Ihre persönliche 

Modellrechnung zur freiwilligen Zusatzrente schnell und 

in wenigen Schritten. Mit Ihren Angaben erfahren Sie 

kostenfrei und unverbindlich die Höhe Ihrer monatlichen 

Zusatzrente zum gewünschten Rentenbeginn. 

Wir beraten Sie – telefonisch, persönlich
oder online – auf jeden Fall immer kostenfrei!

Das Beste zum Start! Zulagen erhöhen die Betriebsrente

Beispielrechnung:

Eine 30-jährige Frau mit zwei Kindern setzt 4% ihres 

Vorjahreseinkommens von 30.000 Euro ein.

4% aus 30.000 Euro

= 1.200 Euro

- 175 Euro (Grundzulage)

- 300 Euro (Kinderzulage für 1. Kind geboren nach 2007)

- 300 Euro (Kinderzulage für 2. Kind geboren nach 2007)

Kinderzulage
Kind 1

 einfache Aufstockung des Beitrages zur 


